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BebauungsPlan D 91
der Stadt Emden
ic"ut"t zwischen Westumgehungsstraße'
Kaiser-Wilhelm-Schlot'
Constantiadeictr' Ubierstraße
und Larrelter Straße)

Der Rat der Stadt Emden hat in der Sitzung ax 7 ' 2'

rn7J""igt"ttd der SS 6 und 40 der Niedersächsischen

Gemeindeordnung vom 4' 3' 1955 (Nds' GVBI' S' 55)

i" ä". i"t"t güItigen Fassung und der Sg 2 Absatz 1 u'

rö;;; itB""ö in der Fassuns t'om 18' 8' 1e?6 (BGBI' I'

S"ii"lizrl den Bebauungsplan D 91 als Satzung be-

schlossen.

Gem. S 11 BBauG hat die Bez'-Reg' \Meser-Ems -

eußLnstötte Aurictr - den Bebauungsplan D 91 ge-

nehmigt.

H,
[i,..
i*l

Die Genehmigungsverfügung hat

laut:

Genehmigt gem. € 11 des BBauG

in der Fassung vom L8. Augtust 1976
- 214-AUR-21102 (1116/76) -

Aurich, den 28. Juli 1978

Bezirksregierung Weser-Ems
- Au$enstelle Auridr -

Im Auftrage
Dr. Müller
Bauoberrat'

folgenden Wort-

vom 23. Juni 1960
(BGBI. I ,  S. 2256)

De1 Bebauungsplan D 91 mit BegrüT rdung liegt im

V"t-uft""gtget-a'mde II an der Ringstraße' Zimmer

;ö i;;iÄäiaal), während der Dienststunden öffent-

lich aus.

Mit der Bekaontmachung im Amtsblatt-für den Re-

giäÄ"gtt.rirk Weser-EmJ wird der Bebauungsplan

ö er gä*. $ rz BBauG rechtsverbindlich'

Auf die Vorschriften des S 44 c Abs' 1 Sätze L und 2

;;-A;;. 2 BBauG in der Fassung vom 18' 8' 1e76

igäBr.-i, i. zzsot über die fristgemäße- Geltendma-

"frt"g "i*uig". Entschadigungsansprüche für Ein-

ärifö i" "i""" bi.h"t zulässige Nutzung durch diesen

äJ""""gtpfan und über das Erlöschen von Entschä-

äiä""gtäörüchen wird hingewiesen' Außerdem wird

ärit-äZ"rttttolgen des € 1s5 a Sätze 1 ottg- 2 BBaUG

tri"gu*iät"., ionactr eine Verletzung von Verfahrens-

oä"7 fot*"orschriften des BBamG beim Zustandekom-

*"r, oon Satzungen nach dem BBauG unbeadrtlictt

ir1, *t""t sie nicht schriftlictr unter Bezeidrnung der

üä.fJr""s innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten

;;-S;;;c gegenüber der Stadt Emden seltend se-

macht worden ist'

Dieses gilt nicht, wenn die Vorschriften ilber die

CJ""tt*ig""g oder die Veröffentlichung der Satzung

verletzt worden sind.

Emden, den I' August 1978

Stadt Emden - Ill/60 -

Der Oberkreisdirektor
In Vertretung
F,ebenstorf
Stadtbanrrat

o

BebauungsPlan G 7
der Stadt Emden
( geplante Umgehungsstraße
*it a"ttt beiderseits amgrenzenden Gelände

nördlich des Ortsteiles Emden-Wybelsum)

Der Rat den Stadt Emden hat in der Sitzung am

4. 4. 1978 aufgrund der $$ 6 und 40 der Niedersächsi-

schen Gemeindeordnung vom 4' 3' 1955 (Nds' GVBI'

S. 55) in der ietzt gültigen Fassung und der €'g 2 Ab-

satz 1 und 10 des BBauG in der Fassung vom 18' 8'

rezo teCBt. I,5.2221.) den Bebauungsplan G 7 als Sat-

zung besctrlossen.

Gem. S 11 BBaUG
Außenstelle Auridt
nehmigt.

Dio Genehmigungsverfügung hat

laut:

folgenden Wort-

verletzt worden sind.

Emden, den 12. Juli 1978

Stadt Emden - III/60 -

Der Oberstadtdirektor
In Vertretung
Rebenstorf
Stadtbaurat

c

Genehmigrrng des Bebauungsplanes Nr' 297

der Stadt Oldenburg
für Flärchen im Bereich Bardieksweg'

Stiekelkamp' Spittweg' Langenweg

und Weißenmoorstraße

Die Bez.-Reg. Weser-Ems hat mit Verfügung vom

5. 10. 1978, Az:214-2:.102-03/257' den Bebauungsplan'

Nr. isi der Stadt Oldenburg (Oldb) für den o' g' Be-

hat die Bez.-Reg. Weser-Ems -

- den Bebauungsplan G 7 ge-

"Genehmigt gem' S 11 des BBauG vom 23' Juni 1960

in der Fassung vom L8' August 19?6 (BGBI' I' S' 2256)

- 214-AUR-2rro2 Q6l/78) -

Aurich, den 6' Juni 19?8

Bezirksregierung Weser-Ems
- Außenstelle Aurich -

Im Auftra,ge
Dr. MüIler"

Der Bebauungsplan G 7 mit Begründung liegt im

Verwaltunssgefauae II an der Ringstra'ße' Zimmer 208

(Zeichensä}, während der Dienststunden öffentlich

aus.

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Re-

gier.*gtt"rirk Weser-Ems wird der Bebaruungsplan

ö z gÄ. € u BBauG rectrtsverbindlich'

Auf die Vorsctrriften des I 44 c Abs' 1 Sätze 1 und 2

"J aUt. 2 BBauG in der Fassung vom 18- 8' 1976

iääel.-i, s. 22sB) über die fristgemäße Geltendma-

chung etwaiger Entscträdigungsanspriiche- für Eingrif-

ä;-";; üIsnur zulässig- Nutzung durch diesen Be-

;;;;;pd und über äas Erlösctren von Entscträdi-

ä""g.ä.p.uclren wird' hingewiesen' Außerdem wird

äuiäecirfttolgen des g 155 a Sätze t und 2 BBauG hin-

;;;;;;;-;Jnactr eine Verletzung von verfahrens-

ä;;- F;;"orschriften des BBauG beim Zustande-

ko**u.l von Satzungen nacJr dem BBauG unbeacht-

ü"i, itt, wenn sie nictrt schriftlich unter Bezeichmng

der Verletzung innerhalb eines Ja'hres seit Inkraft-

treten der Satzung gegenüber der Stadt Emden gel-

tend gemadrt worden ist'

Dieses gilt nicht, wenn die Vorschriften über die

Ce"ettt"lg*"ttg oder die Veröffentlichung der Satzung
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.-.ich senehmigt. Auf die Vorschriften des E 44 c
'ii" 

t Satz I und 2 und Abs. 2 des Bundesbaugesetzes

äÄ"t Q über die fristgemäße Geltendmachung et-

)"Ä"", Entschädigungsansprüche für Eingriffe in ei-

.Jtirrru. zulässige Nutzung durch diesen Bebauungs-

-r,-".n und über das Erlöschen von Entschädigungsa'n-

ioä.ftt" wird hingewiesen. Danach kann der Ent-

]'ctraaigungsUerechtigte Entschädigung verlangen, wenn
-;1" 

m aett €S 39 i, 40 und 42 h'is 44 BBaUG bezeichne-

än Vermogensnachteile eingetreten sind. Er kann die

iäfUe1."it des Anspmrches dadurch herbeiführen, daß

.i al" l-"ittnng der Entschädigung schriftlidr bei dem

ilntschadieungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-

zuttgrrttptnch erlischt, wenn nicht innerhalb von

äi.i.ruitt"tt nach Ablamf des Kalbnderjahres, in wel-

chem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die

tattigto"it des Anspructres herbeigeführt wird'

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

sctrriften des BBauG beim Zusta.radekommen dieses

Bebauungsplanes, mit Ausnahme der Vorschriften

über die Genehmigung und die Bekanntmachung, ist

unbeachtlich, wenn die Verletzung der Verfahrens-

oder Formvorschrift nicht innerhalb eines Jahres seit

dem Inkrafttreten des Bebamungsplanes schriftlich ge-

genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist
(S 155 a BBauG).

Der Bebauungsplan Nr. 297 liegt im Stadtplanungs-

amt, Oldenburg, KanalstralJe 15, Zimmer 47, während

der Dienststunden zu iedermanns Einsicht öffentlich

aus.

Oldenburg, den27. Oktober 1978

Stadt Oldenburg (Oldb)

Der Oberstadtdirektor
Wandscher

o

Satzung
der Stadt Oldenburg (Oldb)

über die Entschädigung
der Mitglieder des Rates
und der ehrenamtlich Tätigen
(Entschädi gungssatzung)
vom 16. Oktober 1978

Aufgrund der €S 6, 29, 39, 51 und 53 der Nieder-
sächsisctren Gemeindeordnung hat der F,at der Stadt
Oldenburg (Oldb) folgende Satzung beschlossen:

S r
Allgemeines

Die Mitglieder des Rates und die ehrenamtlich Tä-
tigen erhalten Entschädigungen nach Maßgabe ddr
Niedersädrsischen Gemeindeordnung (NGO) und die-
ser Satzung.

S z
A,ufwandsentschädigulg der Mitglieder
des Rates

(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwands-
entschädigung von monatlich 425,- DM.

(2) Neben der Aufwandsentschädigung nach Abs' L
werden monatlich folgende zusätzliche
entschädigungen gewährt:

a) an den Oberbürgermeister
b) an den Ersten Bürgermeister,

den Zweiten Bürgermeister
und die Fraktionsvorsitzenden

Aufwands-

1.488,- DM,

532.- DM

Entscträdigungen für mehrere der in Abs. 2 auf-
geführten Funktionen werden aufeinandel ange-
rechnet.

I,
il.,
J:

8.
t-

(4)

(5 )

( 1 )

{2 )

(3 )

(1 )

e)

(3 )

( 1 )

(2)

Die Aufwandsentschädigungen werden monatlich
im voraus gezahll, und zwar erstmalig für den
Monat, in dem die Mitgliedschaft im Rat oder eine
in Abs. 2 aufgeftihrte Funktion beginnt, letztmalig
für den Monat, in dem die Mitgliedschaft im Rat
oder die Funktion endet.

Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung ent-
fällt für die Zeit des Ruhens der Mitgliedschaft
im Rat (g 38 NGO) und für die Dauer des Aus-
schlusses (9 44 Abs. 3 NGO).

S g
Aufwandsentschädlgung der nicht dem Rat
angehörenden Aussdrußmitglieder

Die nicht dem Rat angehörenden Ausschußmit-
glieder erhalten für die Teilnahme an den Sit-
zungen der Arusschüsse eine Aufwandsentschädi-
gung als Sitzungsgeld in Höhe von 30,- DM je
Sitzung.

Das Sitzungsgeld wird auch gewährt für die Teil-
nahme an sonstigen Sitzungen und Veranstaltun-
gen (2. B. Besprechungen, Besichtigungen, Em-
pfänge), sofern die Teilnahme vom Rat oder Ver-
rvaltungsaussclauß genehmigt worden ist.

Das Sitzungsgeld wird monatlich nadtträglidt
gezahlt.

g 4

Verdienstausfall

Die Mitglieder des Rates und die nicht dem Rat
angehörenden Aussdrußmitglieder haben An-
spruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienst-
ausfalles (entgangener Arbeitsverdienst bei Ar-
beitnehmern, Einnahmeausfall bei selbständig Tä-
tigen, erhöhte Kosten der Haushaltsführung durch
die notwendige Inanspruchnahme einer Ersatz-
kraft) bis zu einem Höchstbetrag von 20,- DM je
Stunde.

Die Verdienstausfallentschädigung wird auf An-
trag gewährt für die Teilnahme an Sitzungen des
Rates, des Verwaltungsausschusses, der Ausschüs-
se, der Fraktionen n:nd Gruppen sowie an sonsti-
gen Sitzungen und Veranstaltr:ngen (2. B. Be-
sprechungen, Besichtigungen, Empfänge); für son-
stige Sitzungen und Veransta.ltungen jedoch nur,
sofern die Teilnahme vom Rat oder Verwaltungs-
ausschmß genehmi.gt worden ist. Voraussetzung
für die Gewährung von Verdienstausfall ist, daß
diese Täiigkeit notwendig zu solctren Zeiten er-
folgen, die norma,lerweise firr eine Erwerbstätig-
keit zur Verfügung stehen.

Die Verdienstausfallentschädigung wird monat-
lich nachträglich geza^hlt.

3 b
Fahrkosten

Die Mitglieder des Rates erhalten als Ersatz der
Kosten, die bei der Wahrnehmung des Mandats
für Fahrten innerhalb der Stadt Oldenburg (Oldb)

entstehen, eine pauschale Fahrkostenentschädi-
gung von monatlidr 75,- DM. S 2 Abs. 4 und 5
gilt entsprechend.

Die nickrt dem Rat angehörenden Amsschußmitglie-
der erhalten eine pauschale Fahrkostenentschädi-
gung von 5,- DM je Sitzung. S 3 Abs. 2 und 3 gilt
entsprechend.

S o
Reisekosten

Den Mitgliedern des Rates und den nicht dem Rat
angehörenden Ausschußmitgiiedern wird bei
Dienstreisen, die vom Rat oder Verwaltungsaus-

( 1 )
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Entscträdigung de1 Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Ortsbrandmeister (Einheitsführer) der Frei-
'^' 

*iUig-"" Feuelwehr und ihre Vertreter erhalten

eine" Aufwandsentschädigung' Die Aufwandsent-

tÄäaig""g beträgt für die Ortsbrandmeister mo-

"äüt h" eol- DM und für die Vertreter monatlich'rf,:övr. 
Der AnsprucJr beginnt mit dem Monat'

i"'4"* die Funkdän übernommen wird' und en-

ä"i *it dem Monat, in dem die Funktion endet'

Oi" eof*uttdsentschädigung wird vierteljährlich

gezahr' 
:n Fzuer-(z) Die übrigen Mitglieder der Freiwilligt'-- -*"it. 

"tftäten als Ersatz der Fahrkosten eine pau-

schale Fahrkostenentschädigung von iährl' 30 DM'

(3) Den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr wird
'"' 

;;üä die Teilnahme an Einsätzen und rrbun-

;;;;;fi bei den vom oberstadtdirektor seneh-

itgt"" Dienstreisen (z' B' Teilnahme an Lehr-

gängen) entstandene nachgewiesene Verdienst-

ätsi"U auf Antrag erstattet' S 4 Abs' L gilt ent-

aussctruß genehmigt sind' eine ^Reisekostenent-
schädigung in enisprectrgnq:r. Anweadung des

Eundesreisekostengeslt"es 
(Reisekostenstufe C)

gewährt.
(z) ieben einer Reisekostenentschädigung werden

Entschädigungen nartr $$ 3 und 5 Abs' z nidtt ge-

zahlt'

g 7

Entschärdigung der Mitglieder
besonderer Gremien

Die Mitglieder besonderer durctr den Rat gebilde-

t* öt"äi"t (2. B' Beiräte'' Kommissionen) erhal-

i"rr, ,of"t" kein Anspmch nacl S z^gder S 3' be-

äiärttl-i"* die Teilnahme an den Sitzunsen der

ät"äi"" eine Aufwandsentschädigule als Sü-�

ägt""fA in Höhe von 35'- DM ie Sitzung' S 3

nutliu,nd 3 sowie € 6 gelten entsprechend'

s B

sPrechend-
(+) den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr wird
'=' 

;; äut" "o* Oberstadtdirektor genehmisten

öi"*ü"it"t (2. B' Teilnahme a'n Lehrgängen) ei-

ne Reisekostenentschädigung in entsprechender

ä*""J""g des Bundesieisekostengesetzes 
(Rei-

sekostenstufe A) gewährt'

g e
Entsctrirdigung deP sonstigen
ehrenamtlictr Tätigen

(1) Die Bezirksvorsteher und ihre Vertreter erhalten
-' 

;i"" Aufwandsentschädigung' Die Aufwandsent-

tÄäOig""g beträgt fiir die Bezirksvorsteher mo-

;ii.h ?ü- DM und für die Vertreter monat-

lich 10,- DM.
(2) Der Kreisiägermeister erhäIt eine monatliche Auf-
'- 

*ttAt"tttictraaigung von' monatlich 150'- DM'

(3) Der Kreisbeauftragte fir den Naturschutz erhält
- 

;i"" Aufwandsentschädigung von monatlich

?5,_ DM.
(4) Der Anspruch beginnt mit dem Monat' in dem die
- 

"t."rru*iliche Tätigkeit aufgenommen -wird' 
mnd

ä"ä"t *it dem Monat, in dem die Tätigkeit endet'

(s) Die Aufwandsentscträdigungen werden viertel-

iährlich gezahlI.

9 1 0
Inkraf,ttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Be-

tÄntmacirung L Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung

I  I O

der Sta.dt Oldenburg (Oldb) über ciie Entschädigung

i ii tttitgfi"aer des Rates und ehrenamtlich tätige Bür-

g"t no- 5. November 1973 außer Kraft'

Oldenburg (Oldb), den 16. Oktober 1978

Aufgrund des S 101 Abs' 2 der Niedersächsisctren

Gemeindeordnung in der Neufassung vom 18' 10' 1977

hat der Rat in seiner Sitzung am 17' 10' 1978 folgen-

den Beschliuß gefafJt:

Der Rat beschließt:

Stadt Oldenburg (Oldb)

Fleischer
Oberbürgermeister

o

ausgabereste (Ver-
waltungshaushalt

Satz 2 GemHVO: 2.715.280,60 DM)

Sollarusgaben insgesamt

l- Neue Haushalts-

Wandsctrer
Oberstadtdirektor

_ ,_  DM

361.244.619,92 DM

99.286.960,92 DM

460.531.580,84 DM
-,- DMx)

5.536.787,59 DMx)

460.531.580,84 DM

361.244.619,92 DM

Co.B158o€4'DM-

Beschluß des Rates
der Stadt Osnabrück
über die Jahresrechnung
und die Entlastung
für das Haushaltsiahr 1977

a) die Jahresrechnung 1977

Solleinnahmen Ver-
waltungshaushalt

Solleinnahmen Ver-
mögenshaushalt

Solleinnahmen insgesamt

Fmeue Haushältseinnahmereste
- Abgang alter Kassen-
einna,hmereste

Bereinigte SoLleinnahmen -
insgesamt

Sollausgaben Verwaltung-
haushalthaushalt

Sollausgaben Vermögenshaushalt -99'286'960'92 
DM

iol lausgaben v ermogensläLlbuaru o r' 'av' ovv'

(darin änthalten, Ubersctruß nach S 42 Abs' 3

Vermögens-
haushalt 10.316.s59,- DM 10'316's59'- DMx)

-Abgang altel Kassenausgabereste -'-DMx)

Bereinigte Sollausgaben ^wry-
insgesamt

x) nachrichtlich

b) dem Obersta.dtdirektor gem' S 101 NGO die vor-

behaltlose Enuastunä id-Ai; ia]lresrechnußg 7e77

zu erteilen.
Gleichzeitig stimmt der Rat nachträglich- den in der

Stellungnahmu a"t il"t*"fi""g u"tguführtenMehr-

ausgaben von insgesalmt +'eäi'90 DM mii den dori

angegebenen Deckungsvorschlägen zu'

Der Beschluß über die Jahresrechnung und die

Entlastung für das ff"tittftt;'ftr tg77 ist der Auf-

sictrtsbehörde mit Scfrieilt* "o"' 18' 10' tn77 mit9e'

teilt worden. p"t vo.'iJttä"ä" se'"hroß über die Jah'

resrechnung ,rna aie 
"-tn-tfastungserteilung 

für das

Haushaltsiahr 7977 *itJ-tti"t*it"9em: S 101 Abs' 2

NGo öffentlict H.annäg";;il' öi" Juttt"tttcb:oun9


